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Stöckli Hans (S, BE), für die Kommission: Da wir noch eine halbe Stunde zur Verfügung haben, werden wir
uns insgesamt kurzfassen. Ich empfehle Ihnen aber, den Jahresbericht selbst noch als Bettlektüre zu genies-
sen. Wir haben uns in der GPK sehr angestrengt, um Ihnen einen substanziellen, guten Bericht vorlegen zu
können. Er wurde am 29. Januar 2016 einstimmig gutgeheissen, und wir haben beschlossen, ihn zu veröf-
fentlichen. Er stützt sich auf Artikel 157 des Parlamentsgesetzes und wurde im Vorfeld den betroffenen Behör-
den zur Stellungnahme unterbreitet. Die jeweiligen Einwände oder Verbesserungsvorschläge wurden soweit
möglich berücksichtigt. Dieser Bericht gibt einen vollständigen Überblick über die Tätigkeiten der Geschäfts-
prüfungskommissionen und der Geschäftsprüfungsdelegation im letzten Jahr. Er enthält Informationen über
die Arbeitsmethoden und über die Arbeitsprozesse, über die Probleme mit bestimmten Aufsichtsgeschäften
und die jeweils erzielten Resultate. Der Bericht enthält auch viele Informationen, die bisher nie veröffentlicht
wurden; er ist also eine Fundgrube auch für findige Journalisten.
Kollege Kuprecht wird das Kapitel zur Geschäftsprüfungsdelegation erörtern, Kollege Janiak dasjenige der
Subkommission EDA/VBS und Kollege Hêche zu guter Letzt noch die Geschäfte der Subkommission EDI/UVEK.
Ich überspringe hier die Einführungsvoten zum Funktionieren und zur rechtlichen Grundlage der Geschäftsprü-
fungskommission. Ich sage nur, wie wichtig die Oberaufsicht in einem Rechtsstaat ist. In einem Rechtsstaat
haben auch die Bürgerinnen und Bürger Anspruch darauf, die Arbeit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen, im Sinne der Dienstleistung, erklärt zu bekommen. Die GPK hat äusserst weitgehende Aufsichts- und
Einsichtsrechte, und diese werden von uns auch entsprechend in Anspruch genommen. Auch das Amtsge-
heimnis ist – ausgenommen sind die Geheimhaltungsverpflichteten – keine Barriere für unsere Tätigkeit.
Am 29. Januar letzten Jahres haben wir bei der Beratung des Jahresprogramms gestützt auf die vorgängige
Evaluation der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle folgende Themenbereiche zur Untersuchung ausge-
schieden: einerseits die elektronische Auszählung von Stimmen, das E-Counting, andererseits – ganz wichtig
– die Auswirkungen der Freihandelsabkommen. Und wir haben auch ein Reservethema definiert, nämlich die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien; wir haben vorhin ja bei der Problematik des Bundes-
amtes für Statistik gesehen, welche Bedeutung das hat. Dieses Reservethema wurde leider nicht bearbeitet,
weil die beiden erstgenannten Themen die Arbeitskräfte genügend absorbierten.
Im letzten Jahr wurden verschiedene Untersuchungen aus früheren Jahren abgeschlossen. Zur Untersuchung
betreffend die externen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung: Der Bericht stammt vom 24. März 2015, und
er stellt fest, dass zwar der Rückgriff der Bundesverwaltung auf externe Mitarbeitende in gewissen Fällen ge-
rechtfertigt und zweckmässig sei, aber in der aktuellen Praxis mehrere Punkte anzupassen seien – das ist
noch diplomatisch ausgedrückt. Nachdem der Bundesrat in den meisten beanstandeten Bereichen Anpassun-
gen in Aussicht gestellt hatte, entschied die GPK-SR, vorerst Ruhe zu geben und dann in zwei Jahren eine
Nachkontrolle zu machen. Betreffend die Untersuchung der Sicherstellung der Unabhängigkeit von Aufsichts-
und Regulierungsbehörden der zentralen Verwaltung haben wir ebenfalls teilweise Lücken entdeckt und ein
uneinheitliches Vorgehen bemerkt. Wir haben dem Bundesrat bis Anfang dieses Jahres eine Frist eingeräumt,
um Stellung nehmen zu können.
Über die Untersuchung betreffend die internationale Kooperation bei der militärischen Ausbildung wird Kollege
Janiak berichten.
Last, but not least haben wir uns auch intensiv mit der Inspektion der Wahl des obersten Kaders durch den
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Bundesrat auseinandergesetzt. Der Bericht vom 15. November 2013 sah sechs Empfehlungen vor, welche der
Bundesrat mehrheitlich befolgen wollte. Wir haben dann in der Inspektion im Juni das Geschäft vorderhand
abschliessen können und eine Nachkontrolle in zwei Jahren in Aussicht gestellt.
Die Nachkontrollen sind von grösster Bedeutung, weil sie eben dann zeigen, dass wir nicht nur untersuchen,
sondern uns auch dafür interessieren, welche Folgen unsere Untersuchungen gehabt haben. So haben wir
zahlreiche Nachkontrollen durchgeführt. Ich erwähne nur die wichtigsten: die Inspektion zur Organisation der
Bekämpfung der Grippeepidemie, die Steuerung der Sozialversicherung durch den Bundesrat.
Ein Thema, das uns sehr stark beschäftigte, war der Beizug von Experten durch die Bundesverwaltung. Im
Rahmen dieser Untersuchung prüfte die GPK-SR insbesondere, welche Lehren aus den beschaffungsrechtli-
chen Vorfällen im Staatssekretariat für Wirtschaft und im Bundesamt für Strassen im Hinblick auf den Aufbau
eines flächendeckenden Beschaffungscontrollings und eines Vertragsmanagements der Bundesverwaltung zu
ziehen sind.
Im Weiteren haben wir Abklärungen zu den folgenden Themen beschlossen und zum Teil auch durchgeführt:
In Bezug auf die Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die HSBC Private Bank Suisse AG,
welcher Fälle von Steuerhinterziehung und Geldwäscherei vorgeworfen wurden, haben wir verschiedene Ge-
spräche geführt und Untersuchungshandlungen vorgenommen. An der Sitzung vom 21. Mai des letzten Jahres
ist die GPK-SR zum Schluss gekommen, dass aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht kein Handlungs-
bedarf besteht.
Wir haben Abklärungen zur Überwachung des Medizinproduktemarktes durch Swissmedic vorgenommen.
Darüber wird Herr Kollege Hêche berichten.
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Sodann haben wir Abklärungen zur Personalsituation in der Eidgenössischen Steuerverwaltung vorgenom-
men: Gewisse Mitarbeitende hatten in der Öffentlichkeit starke Kritik geübt. Wir haben unter anderem mit
dem Direktor Gespräche geführt und festgestellt, dass die Empfehlungen, welche er zusammen mit der Eid-
genössischen Finanzkontrolle erlassen hat, umgesetzt worden sind, sodass aufseiten der GPK kein weiterer
Handlungsbedarf mehr bestanden hat.
Abklärungen zu den Sicherheitsfragen betreffend die Bundesrichterinnen und Bundesrichter, welche tätlichen
Angriffen ausgesetzt waren, sind ebenfalls vorgenommen worden. Nachdem der Rat die Motion Berberat
14.3579 abgelehnt hat, welche verlangt hatte, dass die Strafverfolgung von Delikten gegen Magistratsper-
sonen von Amtes wegen zu eröffnen sei, sind die Abklärungen nicht weiterverfolgt worden.
Wir haben Abklärungen betreffend das umstrittene Open-Source-Projekt von Open Justitia vorgenommen und
festgestellt, dass kein weiterer Handlungsbedarf mehr besteht, weil das Bundesgericht von sich aus auf die
Fortsetzung des Projektes verzichtet hat, zumindest so lange, wie keine gesetzliche Grundlage dafür besteht.
Dann haben wir Abklärungen betreffend die Aufhebung des Beschwerderechtes in Strafsachen von einfach
Geschädigten vorgenommen. Ich will darauf verzichten, das weiter auszuführen. Interessierte können es nach-
lesen.
Und schliesslich gab es Abklärungen betreffend die veralteten Abhöranlagen für die Überwachung des Post-
und Fernmeldeverkehrs. Es ist erfreulich festzustellen, dass sich das neue System technisch offenbar besser
in die Landschaft einfügt.
Wir haben insgesamt zwölf Medienmitteilungen verfasst, der Öffentlichkeit acht Berichte zur Verfügung gestellt
und einen Brief an den Bundesrat geschickt.
Zum Schluss noch ein Wort zu den Folgen des Insieme-Berichtes, welchen wir ja zusammen mit der anderen
Aufsichtskommission, der Finanzkommission, in den Jahren 2013 bis 2015 erstellt haben: Wir haben dann
festgestellt, dass auch in der Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden Handlungsbedarf gegeben ist
und dass die Informationsflüsse neu zu regeln sind. Gestützt auf diese Tatsachen haben wir entsprechende
Vorstösse eingereicht. Die Motionen, die der Bundesrat jetzt bearbeitet, sollten dazu führen, dass im Sommer
2016 unseren Aufsichtskommissionen Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet werden.
Schliesslich vielleicht noch die Kritik: Wir haben vieles entdeckt und festgestellt, was nicht funktioniert. Ich
kann Ihnen aber sagen, dass wir über eine sehr gute Verwaltung verfügen, die insgesamt sehr gute Arbeit
leistet. Dementsprechend hat die Arbeit der GPK Sinn ergeben. Damit die Verwaltung aber ihre Arbeit künftig
weiterhin gut erledigen kann, muss sie gestärkt werden.

Kuprecht Alex (V, SZ), für die Kommission: Die Geschäftsprüfungsdelegation überwacht im Rahmen der par-
lamentarischen Oberaufsicht die Aktivitäten des Bundes im Bereich des zivilen und militärischen Nachrichten-
dienstes. Dazu gehören der zivile Nachrichtendienst des Bundes (NDB), der Militärische Nachrichtendienst

09.02.2017 2/6

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36641


AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • Frühjahrssession 2016 • Dritte Sitzung • 02.03.16 • 08h15 • 16.004

Conseil des Etats • Session de printemps 2016 • Troisième séance • 02.03.16 • 08h15 • 16.004

(MND) sowie das Zentrum für elektronische Operationen der Armee. Die gerichtspolizeilichen Verfahren der
Bundesanwaltschaft im Bereich des Staatsschutzes sind ebenfalls Gegenstand der Oberaufsicht durch die
GPDel. Ebenso wie die GPK legt auch die GPDel den Schwerpunkt ihrer Kontrolltätigkeit auf die Kriterien der
Rechtmässigkeit, Zweckmässigkeit und Wirksamkeit. Ihre Oberaufsicht versteht die GPDel in erster Linie als
Kontrolle darüber, wie die Exekutive ihre Aufsicht wahrnimmt.
Für seine Aufsicht über den Nachrichtendienst verfügt der Vorsteher des VBS über ein eigenes Kontrollorgan.
Die GPDel erhält die Inspektionsberichte dieser Aufsichtsbehörde und verfolgt, wie die vom Vorsteher des VBS
angenommenen Empfehlungen umgesetzt werden. Als die GPDel im Jahre 2008 die gesetzlichen Grundlagen
für den zivilen Nachrichtendienst schaffen half, war es ihre Absicht, dass nachrichtendienstliche Aufgaben mili-
tärischer Art durch den Nachrichtendienst der Armee und nicht mehr durch den zivilen Nachrichtendienst erfüllt
würden. Eine Inspektion der Aufsicht über den Nachrichtendienst ergab jedoch, dass sich Organisationseinhei-
ten im NDB weiterhin mit militärischen Themen befassten, insbesondere im Bereich der Luftkriegsführung. Der
Vorsteher des VBS folgte den Empfehlungen der Aufsicht über den Nachrichtendienst, militärische Nachrich-
tendienstzellen im Militärischen Nachrichtendienst zu konzentrieren und damit einen streitkräfteübergreifenden
Nachrichtendienst zu schaffen.
Die GPDel begrüsste dieses Vorhaben im Februar 2015 explizit. Als die Umsetzung beim NDB und bei der
Armee auf Schwierigkeiten stiess, wurde die GPDel erneut aktiv. Ende Dezember informierte der Vorsteher des
VBS dann die Verwaltungsdelegation, dass per 1. Januar 2016 die Stellen der Gruppe Luftkriegsführung vom
NDB zum Militärischen Nachrichtendienst transferiert würden und dass nun auch die langfristige Finanzierung
geregelt sei.
Neben den Inspektionsberichten der Aufsicht über den Nachrichtendienst hat die GPDel auch den Jahres-
bericht der Unabhängigen Kontrollinstanz für die Funkaufklärung behandelt und sich wie jedes Jahr mit der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft getroffen. Weiter nahm die GPDel die regelmässigen Bericht-
erstattungen des Bundesrates und des VBS entgegen. Dazu gehören der Bericht über die Tarnidentitäten, mit
welchen der Nachrichtendienst des Bundes seine Mitarbeitenden und diejenigen der kantonalen Staatsschutz-
organe sowie Informanten ausstatten kann, sowie der Bericht über die ausgesprochenen Tätigkeitsverbote.
Weiter befasste sich die GPDel mit der Berichterstattung an den Chef VBS über die Operationen, mit denen
der NDB menschliche Quellen im In- und Ausland führt. Nachdem die Nachrichtendienstaufsicht zum Schluss
gekommen war, dass die Beurteilung der Operationen verbessert werden könnte, wenn der NDB dafür ein-
heitliche Kriterien verwenden würde, setzte sich auch die GPDel für dieses Anliegen ein. Im Oktober 2015
begrüsste die GPDel die neuen Kriterien, welche die Nachrichtendienstaufsicht mit dem NDB erarbeitet hatte.
Sie sollen bei der Berichterstattung 2016 dann erstmals zur Anwendung gelangen.
Im Frühjahr 2015 überprüfte die GPDel den aktualisierten Grundauftrag des Nachrichtendienstes des Bundes.
In der Folge bat sie den Bundesrat, den Kreis der möglichen Informationsempfänger des NDB im Lichte der
gesetzlichen Vorgaben anzupassen, was der Bundesrat noch vor Jahresende tat.
Im Zusammenhang mit dem Problem der Dschihad-Reisen besuchte die GPDel bei der Bundeskriminalpolizei
und beim NDB die Stellen zur Bekämpfung des Dschihadismus im Internet. Das sind verschiedene Bereiche,
die zusammen das Dschihadismus-Monitoring im Internet durchführen. Weiter liess sich die GPDel über die
Arbeiten der Task-Force Tetra informieren, die unter der Leitung von Fedpol steht. Für die GPDel war es un-
abdingbar, dass auch die Armee in die Eventualplanung der Kantone für den Fall eines Attentates einbezogen
würde. Sie wandte sich deshalb mit dieser Forderung an den Sicherheitsausschuss des Bundesrates.
Im April 2014 hatte sich die GPDel mit einem Mitbericht in die Beratung des neuen Nachrichtendienstgeset-
zes eingebracht. Es ging dabei vornehmlich um Verbesserungsvorschläge aus der Perspektive der Aufsichts-
und Kontrollverfahren. Nachdem der Nationalrat bereits einen Teil der Anträge der GPDel akzeptiert hatte,
übernahm der Ständerat im Jahr 2015 weitere Vorschläge der GPDel. Letztlich gehen drei Viertel der Bestim-
mungen, die gegenüber dem Entwurf des Nachrichtendienstgesetzes geändert wurden, direkt oder indirekt
auf Anträge zurück, die auf den jahrelangen Erfahrungen der GPDel oder ihrer Präsidenten basieren.
Bereits im Jahr 2010 hatte die GPDel von der Absicht des NDB erfahren, eine Begleitgruppe zur Ausarbei-
tung des Nachrichtendienstgesetzes einzusetzen. Im Frühjahr 2015 beschäftigte sich die Öffentlichkeit mit der
Existenz dieses Gremiums. Anfang Sommer liess sich die GPDel deshalb vom NDB einen Überblick über die
Tätigkeit, welche die
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Gruppe während knapp drei Jahren bis November 2013 ausgeübt hatte, geben.
Nach der Verabschiedung des Gesetzes beschloss die GPDel, dem Bundesrat mitzuteilen, dass sie gestützt
auf Artikel 151 des Parlamentsgesetzes die Entwürfe der Verordnungen zum Nachrichtendienstgesetz zur
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Konsultation erhalten wolle. In ihrem Schreiben vom 5. November 2015 an den Bundesrat wies die GPDel
ferner darauf hin, dass ihr der rechtzeitige Aufbau der neuen unabhängigen Aufsichtsbehörde gemäss den
Artikeln 76 bis 78 des neuen Nachrichtendienstgesetzes sehr wichtig sei, weshalb sie den Bundesrat auch
bat, sie darüber informiert zu halten.
Im November 2015 konnte die GPDel ihre Nachkontrolle zu ihrer Inspektion zum Datendiebstahl im Nachrich-
tendienst des Bundes von 2012 abschliessen. Nachdem die Delegation im Sommer 2013 ihren Bericht abge-
geben hatte, setzte der Bundesrat rasch den grössten Teil der Empfehlungen um. Im Jahr 2015 überprüfte die
GPDel dann noch die Umsetzung der letzten Empfehlungen, die das Risikomanagement, die Sicherheitskon-
zepte für die Systeme des NDB sowie des VBS sowie die Überprüfung der Informatiksicherheit auf Stufe Bund
betrafen.
Auf Wunsch einer österreichischen Delegation von Parlamentarierinnen und Parlamentariern und Beamten
des Innenministeriums, die sich Anfang 2015 in Bern über das neue Nachrichtendienstgesetz informieren
wollte, kam es auch zu einer Aussprache mit der Geschäftsprüfungsdelegation. Im Oktober 2015 reiste die
Geschäftsprüfungsdelegation selbst nach Paris und traf dort die parlamentarische Nachrichtendienstdelega-
tion, welche die Oberaufsicht über die französischen Nachrichtendienste ausübt. Diese ist wie die GPDel ein
Organ aus Mitgliedern beider Kammern des Parlamentes, sie besteht aus vier Senatoren und vier Abgeord-
neten. Die Informationen, die die GPDel dabei erhielt, sind für sie sehr wertvoll und geben Hinweise über das
Funktionieren der Aufsichten anderer Länder über ihre Nachrichtendienste.
So weit die Berichterstattung aus der Geschäftsprüfungsdelegation.

Janiak Claude (S, BL), für die Kommission: Ich berichte Ihnen über die Arbeiten der Subkommission EDA/VBS.
Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir gerade gestern einen Bericht veröffentlicht haben, an dem wir im
letzten Jahr gearbeitet haben. Er trägt den Titel "Geeignetes Personal im diplomatischen Dienst"; darin wird
die Frage aufgeworfen, ob das heute gültige Karrieresystem noch zeitgemäss ist.
Die GPK beauftragte die Parlamentarische Verwaltungskontrolle im Jahre 2013 mit einer Evaluation der inter-
nationalen Kooperationen im Bereich der militärischen Ausbildung und Rüstung. Es sollte Klarheit geschaffen
werden über die rechtlichen und strategischen Vorgaben für die Kooperationen, die Einhaltung dieser Vor-
gaben in der Praxis sowie die Abstimmung der Kooperationen auf andere aussenpolitische Interessen. Wir
haben in der Folge fünf Empfehlungen an den Bundesrat gerichtet. Die Kommission stiess vor allem im Be-
reich der internationalen Rüstungskooperation auf verschiedene Mängel. Sie stellte fest, dass es dort nicht nur
an klaren strategischen Vorgaben fehlt, sondern auch an einer Steuerung der Kooperationen, an Transparenz
und teilweise sogar an einer angemessenen Einschätzung der rechtlichen Verbindlichkeit der Abkommen und
Vereinbarungen. Mit ihren Empfehlungen forderte die GPK des Ständerates den Bundesrat auf, diese Män-
gel zu beheben – das machen wir immer, wenn wir Empfehlungen an den Bundesrat richten. Aus Sicht der
Kommission müssen die strategischen Vorgaben und Ziele für internationale Kooperationen sowohl im Aus-
bildungsbereich als auch im Rüstungsbereich sinnvoll konkretisiert werden. Nur auf dieser Grundlage ist es
möglich zu überprüfen, ob diese Kooperationen die Schweizer Armee tatsächlich dabei unterstützen, ihren
gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.
Wir haben auch verlangt, dass die rechtliche Verbindlichkeit der Abkommen sowie der davon abhängigen
Genehmigungsverfahren geklärt wird. Wir haben da feststellen müssen, dass das nicht immer klar geregelt
ist, dass auch nicht klar geregelt ist, wer hier den Segen dazu geben muss. Vor allem haben wir auch eine
stärkere Beachtung der aussenpolitischen Wirkung von Kooperationen sowie den angemessenen Einbezug
des EDA beim Abschluss von Abkommen verlangt.
Wir haben uns letztes Jahr auch intensiv mit den strategischen Zielen des Bundesrates für die Ruag Holding
AG befasst. Wir stellten im Frühjahr 2015 bei der Behandlung des Geschäftsberichtes 2014 der Ruag sowie
des Berichtes des Bundesrates über die Erreichung der strategischen Ziele der Ruag fest, dass die Ruag
verschiedene Standorte in der Schweiz schliessen und dabei zahlreiche Arbeitsplätze aus Randregionen in
die grösseren Zentren verschieben wird. Gleichzeitig nahmen wir zur Kenntnis, dass der Stellenbestand der
Ruag in der Schweiz im Jahr 2014 sank, während die Zahl der Stellen im Ausland anstieg.
Den GPK war bekannt, dass der Bundesrat, allerdings mit Verspätung, im Frühjahr 2015 noch daran war, die
strategischen Ziele für die Ruag für die Jahre 2015 bis 2018 zu erarbeiten. Da das Parlament gemäss Artikel 28
des Parlamentsgesetzes die Möglichkeit hat, bei der Festlegung der strategischen Ziele für verselbstständigte
Einheiten mitzuwirken und dazu dem Bundesrat Aufträge zu erteilen, beschlossen die GPK, mit einem solchen
Auftrag an den Bundesrat zu gelangen. Mit Schreiben vom 3. Juni 2015 luden wir den Bundesrat ein, in
die künftigen Ziele für die Ruag folgende Punkte aufzunehmen: Vorgaben zur regionalpolitischen Verteilung
der Standorte bzw. zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Randregionen sowie Vorgaben bezüglich des Erhalts
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bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei der Erschliessung von neuen Geschäftsfeldern.
Da der Bundesrat die strategischen Ziele für die Ruag jeweils den Sicherheitspolitischen Kommissionen zur
Konsultation zu unterbreiten hat, wandten wir uns gleichzeitig mit einem Schreiben an die beiden SiK und
baten sie, dem Anliegen der beiden GPK im Rahmen ihrer Befassung mit den neuen Zielvorgaben für die
Ruag besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
In seinem Antwortschreiben vom 1. Juli 2015 teilte der Vorsteher des VBS den beiden GPK mit, dass ihre
Anliegen im Entwurf der neuen strategischen Ziele für die Ruag berücksichtigt würden. Der Entwurf enthal-
te Vorgaben, mit denen bestimmt werde, dass die Ruag ihr Immobilienportfolio künftig nicht allein nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften habe, sondern dass sie dabei auch regionalpolitische
Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen solle.
Die GPK kam zum Schluss, dass damit ihrem ersten Anliegen, nämlich dem Erhalt von Arbeitsplätzen in den
Randregionen, nicht genügend Rechnung getragen wurde. Die Sicherheitspolitische Kommission des Stän-
derates gelangte im Rahmen der Konsultation zu den überarbeiteten strategischen Zielen für die Ruag zur
selben Ansicht. In ihrer diesbezüglichen Stellungnahme an den Bundesrat von Ende August 2015 schloss sich
die SiK des Ständerates daher der Forderung der beiden GPK an.
Die GPK werden sich dieses Jahr ebenfalls wieder, und zwar im April 2016 an der ordentlichen Sitzung mit der
Ruag, mit den strategischen Zielen der Ruag befassen und dann sehen, ob die Versprechungen, die gemacht
worden sind, auch eingehalten werden.

Hêche Claude (S, JU), pour la commission: Mon rapport se limitera à l'examen de l'objet relatif à la garantie
de l'indépendance des autorités de surveillance et de régulation de l'administration fédérale décentralisée.
Pour mémoire, le 27 janvier 2013, les Commissions de gestion des Chambres fédérales ont chargé le Contrôle
parlementaire de l'administration de procéder à une évaluation de la thématique que je viens de citer. Parmi
les seize autorités recensées, la commission en a sélectionné cinq en vue d'une analyse détaillée: Swissme-
dic, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, la
Commission fédérale de la communication et la Commission de la concurrence.
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L'évaluation a notamment porté sur ce que le Conseil fédéral entreprend dans la limite de ses compétences
pour garantir l'indépendance de ces autorités. Le 6 octobre 2015, la Commission de gestion a publié son
rapport d'enquête dans lequel elle est arrivée à la conclusion que les normes régissant l'indépendance des
autorités de surveillance et de régulation étaient hétérogènes et parfois lacunaires. Il manque par exemple,
pour certaines autorités, des dispositions légales visant à éviter les conflits d'intérêts ou à définir des profils
d'exigences pour les organes dirigeants.
En conséquence, la Commission de gestion a formulé quatre recommandations à l'intention du Conseil fédéral,
demandant notamment:
– premièrement, que le Conseil fédéral élabore un concept visant à harmoniser les normes régissant l'indépendance
des autorités de surveillance et de régulation;
– deuxièmement, que le Conseil fédéral veille dans le cadre de futurs projets de loi à ce que des normes
suffisamment détaillées régissent l'indépendance des autorités de surveillance et de régulation à tous les
niveaux sur la base d'un concept uniforme;
– troisièmement, que le Conseil fédéral s'assure que les profils d'exigences précis et transparents soient définis
concernant la nomination des organes dirigeants des autorités de surveillance et de régulation et d'accorder
davantage d'importance aux compétences de pilotage et de surveillance dont il dispose à travers ces nomina-
tions;
– quatrièmement, que le Conseil fédéral examine les mesures qui seraient susceptibles de renforcer la sensi-
bilisation à l'indépendance au sein des autorités de surveillance et de régulation.
Dans la foulée, la Commission de gestion a demandé au Conseil fédéral de lui faire part d'ici à la mi-janvier
de cette année de sa position sur les constats et les quatre recommandations qu'elle a formulés, ce que le
Conseil fédéral a fait lors de sa séance du 18 décembre 2015. La Commission de gestion va donc prochai-
nement se prononcer sur l'avis du Conseil fédéral et examiner par quelles mesures et dans quel délai ces
recommandations seront mises en oeuvre.

Vom Bericht wird Kenntnis genommen
Il est pris acte du rapport
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